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djb zum Equal Pay Day 2024: Diesmal nicht wieder versagen! 

Mit dem Anspruch, der Entgeltgleichheit von Frauen und Männern endlich zur Praxis zu ver-

helfen, hat der Gesetzgeber 2017 ein Gesetz erlassen, dessen zweimalige Evaluation ergeben 

hat, dass es völlig wirkungslos ist. Nun aber kann er sich nicht weiter vor seiner Verantwortung 

drücken! Die EU-Kommission hat einen ambitionierten Vorschlag zur Schließung des Gender 

Pay Gap in Europa vorgelegt, der einige auch vom Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) seit 

Langem geforderte Maßnahmen aufgreift.  

Die europäische Richtlinie 2023/970 zur Stärkung der Anwendung des Grundsatzes des glei-

chen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durch Entgelt-

transparenz und Durchsetzungsmechanismen, kurz Entgelttransparenzrichtlinie, vom 10. Mai 

2023 verpflichtet den Gesetzgeber zum Handeln. „Das klare Ziel der Entgelttransparenzricht-

linie lässt keinen Umsetzungsspielraum. Geschlechtsspezifische Verzerrungen in den Ent-

geltstrukturen müssen systematisch und nachhaltig beseitigt werden“, sagt Prof. Dr. Isabell 

Hensel, Vorsitzende der djb-Kommission Arbeits-, Gleichstellungs- und Wirtschaftsrecht.  

Die Richtlinie macht präzise und verbindliche Vorgaben zur Durchsetzung des Entgeltgleich-

heitsgebots und der Entgelttransparenz sowohl im öffentlichen als auch privaten Sektor. Pro-

aktive Instrumente wie Berichtspflichten für Arbeitgeber*innen und betriebliche Verfahren 

zur Überprüfung und Herstellung von Entgeltgleichheit sind dem nationalen Recht nicht 

fremd, müssen aber endlich effektiv ausgestaltet und durchgesetzt werden. Der djb begrüßt 

diese kollektive Ausrichtung des Vorschlags, der die maßgeblichen Akteur*innen der Entgelt-

politik, nämlich Arbeitgeber*innen und Sozialpartner*innen in die Verantwortung nimmt. Da-

mit können endlich die strukturellen Ursachen für Entgeltbenachteiligungen beseitigt werden. 

Doch es besteht die Gefahr, dass erneut alles verwässert wird. Das zurzeit so viel beschworene 

Monster Bürokratie wird sicher bemüht werden. Schon werden Stimmen laut, die eine gene-

relle Überforderung der deutschen Wirtschaft anmahnen, wenn sie gar das Grundrecht auf 

Entgeltgleichheit achten soll. Dabei sind die Unternehmen gut beraten, wenn sie die Umset-

zung unterstützen und sich schon jetzt auf den Weg machen – nicht nur um Rechtssicherheit 

zu erlangen, sondern auch um Frauen zu gewinnen. 

„Das wird ein Jahr der Entscheidungen. Es besteht aller Anlass, dem Gesetzgeber auf die Finger 

zu schauen und diejenigen zu unterstützen, die mithilfe des neu zu erlassenden Gesetzes wei-

tere Equal Pay Days überflüssig machen wollen“, so die Präsidentin des djb, Ursula Matthies-

sen-Kreuder. Der djb gibt dazu ein Forderungspapier an die Hand, mit dem der Umsetzungs-

druck auf den Gesetzgeber hochgehalten werden muss. 
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